
    

Antrag über die Inanspruchnahme                                    

von Sonderöffnungszeiten  

in der städtischen Kita Ole Wisch                                        

 
(ausgefüllten Antrag bitte bei der Kita-Leitung der Kita Ole Wisch abgeben) 
 

Angaben zum Kind 

 
Name: __________________________________    Vorname: ____________________________________ 

 

Geburtsdatum:     _________________________    Gruppe:   Neuaufnahme ab dem:___________     
         Lütte Lüüd (Krippe) 
                                                                                            Schnatterbüddels (altersübergreifend) 
                                                                                            Lütte Racker (Elementar)     

 

Angaben zu den Eltern/Sorgeberechtigten 

 

 

Name:                       _______________________________________________________________________ 

 

Anschrift:          _______________________________________________________________________ 

 

                        _______________________________________________________________________ 
 

 

 

Inanspruchnahme von Sonderöffnungszeiten 
 
Mein/Unser Kind hat einen  Ganztagsplatz  (Kernzeit 08.00-15.00 Uhr)  
     Krippenplatz     (Kernzeit 08.00-15.00 Uhr)  
 

Über die Kernzeit hinaus beantrage/n ich/wir für mein/unser Kind ab dem 

 

 _________________________  folgende zusätzliche Betreuungszeiten: 
(Änderung möglich immer zum Ersten eines Monats)  
 
 

 Mein/Unser Kind nimmt keine Sonderöffnungszeit in Anspruch  .     
 
                                                                              MO    DI   MI   DO   FR 
 Sonderöffnungszeit:   7.00 -   7.30 Uhr                

Sonderöffnungszeit:   7.30 -   8.00 Uhr                 
  

Sonderöffnungszeit: 15.00 - 15.30 Uhr                
 Sonderöffnungszeit: 15.30 - 16.00 Uhr                

Sonderöffnungszeit: 16.00 - 16.30 Uhr                 (wird zzt. nicht angeboten) 
 Sonderöffnungszeit: 16.30 - 17.00 Uhr                 (wird zzt. nicht angeboten) 
  
Mir/Uns ist bekannt: 
 -dass Sonderöffnungszeiten (zusätzliche Betreuungszeiten) nur für volle Monate und mindestens für die Dauer 
  von drei Monaten gebucht werden können.  
- dass die Inanspruchnahme von Sonderöffnungszeiten nur möglich ist, solange freie Kapazitäten vorhanden  
  sind. Sollten mehr Anmeldungen als Plätze vorhanden sein, werden die Kinder bevorzugt, deren Betreuung  
  durch die Berufstätigkeit der Eltern/Sorgeberechtigten erforderlich ist. Es besteht kein Anspruch auf Teilnahme 
  an einer Sonderöffnungszeit. 
 

   
Datum:    Unterschrift/en: 
 
 
ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz erhalten Sie unter www.buchholz.de/rathaus/aktuelles/datenschutzerklaerung/ 


